
Feststellungsbeschluss 

 
Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat  
am 26.11.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest: 
 

 
 
 

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 7.929.859,47

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -7.577.609,87

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 352.249,60

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -649,86

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) -649,86

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 351.599,74

2 Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.643.089,31

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.846.886,68

2.3
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung                               

(Saldo aus 2.1 und 2.2)
796.202,63

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 586.861,94

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.197.219,99

2.6
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                      

(Saldo aus 2.4 und 2.5)
-610.358,05

2.7
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                        

(Saldo aus 2.3 und 2.6)   
185.844,58

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 220.041,51

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -461.675,55

2.10
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit         

(Saldo aus 2.8 und 2.9)
-241.634,04

2.11
Änderung der Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 

(Saldo aus 2.7. und 2.10)
-55.789,46

2.12
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 

Auszahlungen
97.042,64

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.940.892,91

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) 41.253,18

2.15
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres              

(Saldo aus 2.13 und 2.14)
1.982.146,09



 
 
 

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 
 
 

 

 
Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 352.249,60 € wird der Rücklage 
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Das Sonderergebnis in Höhe von -649,86 € wird aus den Rücklagen des Sonderergebnisses 
entnommen. 
 

EUR

3. Bilanz zum 31.12.2024

3.1 Immaterielles Vermögen

3.2 Sachvermögen 20.589.694,93

3.3 Finanzvermögen 3.204.565,78

3.4 Abgrenzungsposten 20.371,00

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag der Aktivseite   (Summe 3.1 bis 3.5) 23.814.631,71

3.7 Basiskapital 10.362.147,28

3.8 Rücklagen 3.709.288,32

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 6.943.112,90

3.11 Rückstellungen 202.920,00

3.12 Verbindlichkeiten 2.464.766,29

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 132.396,92

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite (Summe 3.7 bis 3.13) 23.814.631,71

Sonder-

ergebnis

Ordentliches 

Ergebnis
Vorjahr

zweitvorange-

gangenen Jahr

drittvorange-

gangenen Jahr

ordentlichen 

Ergebnisses

Sonder-

ergebnisses

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände -649,86 352.249,60 0,00 0,00 0,00 1.679.623,29 1.678.065,29 10.362.147,28

3
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur 

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
-352.249,60 352.249,60

7
Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur 

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
0,00 0,00

8

Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch 

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 

Sonderergebnisses

649,86 -649,86

10

Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das 

Folgejahr

352.249,60 0,00 0,00

13 vorläufige Endbestände 2.031.872,89 1.677.415,43 10.362.147,28

14
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach 

§ 23 Satz 3 GemHVO
0,00

15 Endbestände 2.031.872,89 1.677.415,43 10.362.147,28

Stufen der Ergebnisverwendung 

und des Haushaltsausgleichs

Ergebnis des Haushaltsjahres
vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses aus dem
Rücklagen aus Überschüssen des

Basis-

kapital

EUR



 
Der Jahresabschluss 2024 liegt mit dem Rechenschaftsbericht gem. §95 b Abs. 2 der 
Gemeindeordnung von Montag, 15.12.2025 bis Dienstag, 30.12.2025 im Rathaus Eisenbach 
(Zimmer 7) zur Einsichtnahme aus. 
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